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RS OGH 1984/7/4 3Ob7/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1984

Norm

EO §224

Rechtssatz

Im Begehren auf Zuweisung der vollen Höchstbeträge zur Berichtigung der Forderung durch Übernahme liegt ein

Verlangen, unverhältnismäßige Befriedigung vorzunehmen. Dieses Begehren ist auch bei Anwendung des § 224 Abs 2

EO zu berücksichtigen.

Entscheidungstexte

3 Ob 7/84
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